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An die 
Evang. Pfarrämter und Kirchenpflegen 
über die Evang. Dekanatämter  
- Dekaninnen und Dekane sowie  
Schuldekaninnen und Schuldekane - 
landeskirchlichen Dienststellen,  
Kirchenbezirksrechnerinnen und -rechner 
großen Kirchenpflegen sowie an die Vorsitzenden  
der Mitarbeitervertretungen 
____________________________________________ 
 
 
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher 
Hier: Musterausbildungsvertrag 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Evang. Oberkirchenrat empfiehlt in Abstimmung mit dem Evang. Landesverband – 
Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. und der Landeskirchlichen 
Mitarbeitervertretung den Trägern der am Modellversuch „Praxisintegrierte 
Erzieherinnen- und Erzieherausbildung“ teilnehmenden Kindertagesstätten bis zum 
Beschluss einer Regelung durch die Arbeitsrechtliche Kommission, die 
Ausbildungsvergütung entsprechend dem Eckpunktepapier des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg vom März 2012 zu bezahlen und den als Anlage 
beigefügten Muster-Ausbildungsvertrag zu verwenden. Die Vergütung orientiert sich an 
der Ausbildungsvergütung von Verwaltungsfachangestellten, § 8 Abs. 1 TVAöD – BT – 
BBiG. 
Die Vergütung beträgt damit (unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses im Bereich 
der Kommunen vom 31. März 2012): 
 

 ab März 2012 ab August 2013 

im ersten Ausbildungsjahr 753,26 Euro 793,26 Euro 

im zweiten Ausbildungsjahr 803,20 Euro 843,20 Euro 

im dritten Ausbildungsjahr 849,02 Euro 889,02 Euro 

 
Der Muster-Ausbildungsvertrag ist im Dienstleistungsportal des Evang. Oberkirchenrats 
unter www.service.elk-wue.de unter Recht/Arbeits- und dienstrechtliche 
Hinweise/Arbeitsrechtliche Rundschreiben und Arbeitshilfen/Erziehungsdienst als Word-
Dokument abrufbar. 
 

http://www.service.elk-wue.de/


Nähere Hinweise zur Zielsetzung, den Zugangsregelungen, der Anrechnung auf den 
Fachkraftschlüssel und zum Kooperationsvertrag zwischen Schule und Träger haben 
die Träger von Kindertageseinrichtungen bereits durch den Evang. Landesverband – 
Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. erhalten. Ein 
Musterkooperationsvertrag sowie das Eckpunktepapier können auf der Homepage des 
Landesverbandes unter www.evlvkita.de abgerufen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. V. Murr 
 
Hartmann 
Oberkirchenrat 
 
 
Anlage 
Ausbildungsvertrag im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/ 
zum Erzieher im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg, Stand Mai 2012 
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